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Kreiselternvertretung Stormarn (KEV) 
Co-Vorsitz:  Maria Ahrends – Marco Heidorn 

 

Bad Oldesloe, 04.04.2023 

Die Kreiselternvertretung Stormarn beantragt für die Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 

24.04.2023 folgenden Tagesordnungspunkt (TOP) aufzunehmen: 

Finanzielle Unterstützung durch den Kreis Stormarn zur Übernahme der 

Differenzkosten des Sachkostenanteils bei Erteilung einer Ausnahmegenehmigung 

nach § 57 Absatz 3 Nr. 4 Kindertagesförderungsgesetz Schleswig-Holstein (KitaG SH). 

Für eine kurzfristige Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsumfangs für 

Stormarner Kita-Kinder beantragt die Kreiselternvertretung Stormarn eine Finanzierung / 

Teilfinanzierung für Differenzzahlungen an Stormarner Kita-Träger bei freiwilliger Absenkung 

des Fachkraft-Kind-Schlüssels auf 1,5 durch den Kreis Stormarn. 

Entsprechende Haushaltsmittel in 2023, 2024 und 2025 in Höhe von jeweils Alternative 1: 

1.242.201 Euro jährlich bzw. Alternative 2: 2.854.658,04 Euro jährlich sind im Haushalt des 

Kreises Stormarn bereitzustellen. 

 

Begründung 

Problem: 

Gemäß Paragraph 57 Absatz 3 Nummer 4 des Kindertagesförderungsgesetzes Schleswig-

Holstein ist es dem lokalen Träger der öffentlichen Jugendhilfe erlaubt, bis zum 31. Juli 2025 

eine Ausnahmegenehmigung zu erteilen. Diese kann angewendet werden, wenn in regulären 

Kindergarten- und Hortgruppen aufgrund von Fachkräftemangel der vorgeschriebene 

Betreuungsschlüssel von 2,0 nicht eingehalten werden kann. 

Die Ausnahmegenehmigung hat Einfluss auf die Höhe der Gruppenförderung: Der 

Sachkosten-Basiswert und der Gemeinkostenzuschlag, welche Teile des Sachkostenanteils 

im Gruppenfördersatz sind, werden derzeit basierend auf Vollzeitäquivalenten bzw. dem Anteil 

der Personalkosten berechnet. Daher beeinflusst ein niedrigerer Betreuungsschlüssel auch 

diese beiden Aspekte.  

 

Beispielrechnung (Quelle: MSJFSIG (MSGJFS– 4-2021)): 

Bei Angleichung des Sachkostenanteils an Gruppen mit einem abgesenkten 

Betreuungsschlüssel auf 1,5 im Vergleich zu Gruppen mit einem Fachkraft-Kind-Schlüssel von 

2,0 ist mit folgenden finanziellen Auswirkungen je Gruppe (Analogberechnung) zu rechnen: 

Beispielrechnung auf Grundlage einer Gruppenöffnungszeit von 35 Stunden pro Woche und 

15 Schließtage pro Jahr  
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• Sachkostenbasiswert 

Der Sachkostenbasiswert müsste für eine Angleichung bei Vorliegen einer 

Ausnahmegenehmigung 1,5 um 286,75 Euro erhöht werden. 

  

• Gemeinkostenzuschlag 

Der Gemeinkostenzuschlag müsste für eine Angleichung bei Vorliegen einer 

Ausnahmegenehmigung 1,5 um 372,22 Euro erhöht werden.  

 

Stellungnahme der Kreiselternvertretung: 

Die Kreiselternvertretung Stormarn hält eine Übernahme der Differenzkosten des 

Sachkostenanteils bei Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nach § 57 Absatz 3 Nummer 4 

KitaG SH für notwendig. Dies könnte dazu beitragen, Kita-Träger in Stormarn zu motivieren, 

trotz des anhaltenden Fachkräftemangels eine ausreichende Anzahl an Betreuungsstunden 

für Kita-Kinder in der Region anzubieten (siehe Beispieltabellei). Dadurch könnten 

Betreuungsausfälle aufgrund des Fachkräftemangels vermieden werden. 

Weiterhin fördert das Land Schleswig-Holstein sogenannte „Helfende Hände“ bei 

Einrichtungsträgern, die freiwillig den Betreuungsschlüssel auf 1,5 absenken (Der Landtag 

Schleswig-Holstein hat in seiner Sitzung am 15.12.2022 den Gesetzentwurf eines Gesetzes 

zur Änderung des Kindertagesförderungsgesetzes Drucksache 20/395 in der Fassung der 

Drucksache 20/477 verabschiedet. Siehe Änderungen § 57 Absatz 3 Nummer 4 ii). Somit 

könnte bei finanzieller Förderung durch das Land Schleswig-Holstein kostenneutral personelle 

Entlastung durch „Helfende Hände“ geschaffen werden. 

 

Beschlussvorschläge: 

Diskutiert wurde eine Erhöhung des Sachkostenbasiswerts (Alternative 1), eine Erhöhung 

des Sachkostenbasiswerts und des Gemeinkostenzuschlags (Alternative 2) bzw. keine 

Erhöhung (Alternative 3).  

Alternative 1: 

Der Sachkostenbasiswert wird analog zur Beispielrechnung (Beispielrechnung auf 

Grundlage einer Gruppenöffnungszeit von 35 Stunden pro Woche und 15 Schließtage 

pro Jahr – 286,75 Euro pro Monat) für alle Regelkindergarten- und Regelhort-Gruppen 

durch freiwillige Ausgleichzahlung durch den Kreis Stormarn erhöht, sofern eine 

Ausnahmegenehmigung durch den Träger der Einrichtung für entsprechende 

Gruppenarten beim örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe beantragt und durch 

diesen genehmigt wird.  
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Alternative 2: 

Der Sachkostenbasiswert und Gemeinkostenzuschlag wird analog zur 

Beispielrechnung (Beispielrechnung auf Grundlage einer Gruppenöffnungszeit von 35 

Stunden pro Woche und 15 Schließtage pro Jahr – Sachkostenbasiswert = 286,75 Euro 

pro Monat + Gemeinkostenzuschlag = 372,22 Euro) für alle Regelkindergarten- und 

Regelhort-Gruppen durch freiwillige Ausgleichzahlung durch den Kreis Stormarn 

erhöht, sofern eine Ausnahmegenehmigung durch den Träger der Einrichtung für 

entsprechende Gruppenarten beim örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 

beantragt und durch diesen genehmigt wird.  

Alternative 3: 

Keine Erhöhung 

 

Es besteht in der Sicherstellung der frühkindlichen Bildung und Betreuung der Stormarner Kita-

Kinder ein dringender Handlungsbedarf. Seit Jahren wirkt sich dieser Fachkräftemangel 

massiv auf die Betreuungssituation, vor allem ab Herbst jeden Jahres, aus. Regelmäßige 

Fachkräfteausfälle bedingen eine massive Überlastung der Eltern – kurzfristig kommuniziert, 

stellen diese Betreuungsausfälle alle Beteiligten vor enorme organisatorische und ggf. auch 

finanzielle Herausforderungen. 

Um den jetzigen unbefriedigten Zustand mittelfristig zu minimieren soll der Kreis Stormarn die 

Stormarner Kita-Träger finanziell motivieren, den Fachkraft-Kind-Schlüssel in möglichen 

Gruppenkonstellationen während anhaltender Fachkräftemangelphasen auf 1,5 abzusenken. 

Es entstehen monatliche Kosten von schätzungsweise 286,75 Euro (Alternative 1) bzw. 

658,97 Euro (Alternative 2) je berechtigter Gruppe. 

Viele Gemeinden können/wollen diese zusätzlichen Kosten nicht finanzieren. Die 

Kreiselternvertretung möchte ein weitestgehend bedarfsgerechtes Betreuungsangebot 

sicherstellen. Hierfür benötigen die Kita-Träger anscheinend zusätzliche finanzielle Mittel, um 

den Gestaltungsrahmen gemäß Kindertagesförderungsgesetz Schleswig-Holstein 

vollumfänglich auszuschöpfen. 

Wir schlagen ein Pilotprogramm für den Zeitraum 2023-2025 vor. 

Der Kreis Stormarn fördert die Absenkung des Fachkraft-Kind-Schlüssels in berechtigten 

Gruppen, sofern ein Kita-Träger eine Ausnahmegenehmigung gemäß §57 KitaG beantragt 

und diese vom örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bewilligt wird. 

Kinder, Eltern und Träger, sowie die Wirtschaft müssen Planungssicherheit haben und die 

frühkindliche pädagogische Erziehung muss den Stellenwert erhalten, den sie verdient hat. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

Alternative 1: 361 Gruppen* x 286,75 Euro Differenz x 12 Monate = 1.242.201 Euro jährlich 

Alternative 2: 361 Gruppen* x 658,97 Euro Differenz x 12 Monate = 2.854.658,04 Euro 

jährlich 

sind von der Verwaltung bereitzustellen. 

*Regelkindergarten- und Regelhortgruppen (Anzahl gemäß Bedarfsplanung Stormarn 2023 - 

Stand 24.10.2022): 305 + 34 + 1 + 20 + 1 = 361 

 

Kerstin Hinsch 

(Mitglied im Jugendhilfeausschuss für die Kreiselternvertretung Stormarn)  

 
i  

Kindertageseinrichtung – Stellenplan – ab 01.08.2020 – KiTa-Reform-Gesetz - Beispiel 

Gruppe Öffnungs-
zeit 

WStd. Stellen-
Schlüssel 
alt (1,5) 

Stellen-
Schlüssel 
neu (2,0) 

+ VZ 
7,8 Std. 

pro 
Gruppe 

WStd. 
Neu je 

Erzieher 
/ SPA 

+ 
Ausfallzeiten 
je Erzieher / 

SPA 

Gesamt Differenz 
1,5-2,0 

Elementar 8-15 Uhr 35,00 52,50 70,00 77,80 38,90 
38,90 

4,00 
4,00 

42,90 
42,90 

 

Gesamt      77,80  85,90 17,50 

          

Elementar 8-17 Uhr 45,00 67,50 90,00 97,80 48,90 
48,90 

5,20 
5,20 

54,10 
54,10 

 

Gesamt      97,80   22,50 

 
 
ii Der Landtag Schleswig-Holstein hat in seiner Sitzung am 15.12.2022 den Gesetzentwurf eines 

Gesetzes zur Änderung des Kindertagesförderungsgesetzes Drucksache 20/395 in der Fassung der 

Drucksache 20/477 verabschiedet. §57 Absatz 3 Nummer 4 wird wie folgt geändert: 

In Satz 4 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt und folgender Halbsatz angefügt: 

„es sei denn, der Einrichtungsträger deckt freiwillig den Betreuungsschlüssel in der Gruppe 

durch den Einsatz von Betreuungskräften ab, die die Voraussetzungen nach § 28 Absatz 2 oder 

3 nicht erfüllen.“ 

Folgende Sätze werden angefügt: 

„Soweit der Einrichtungsträger bei bestehender Ausnahmebewilligung freiwillig den 

Betreuungsschlüssel von zwei Kräften pro Gruppe durch den Einsatz von Betreuungskräften 

abdeckt, die die Voraussetzungen nach § 28 Absatz 2 oder 3 nicht erfüllen, findet Nummer 5 

Satz 2 mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, dass für die Berechnung der 

Gehaltskosten die Brutto-Monatsbezüge der Stufe 2 der Entgeltgruppe 2 des TVöD-SuE mit 

dem Faktor 1,3 multipliziert werden. Die Aufgabenverteilung zwischen der Fachkraft und der 

Betreuungskraft in der Gruppe mit abgesenktem Betreuungsschlüssel nimmt der 

Einrichtungsträger vor; die Betreuungskraft kann die Fachkraft insbesondere beim Basteln, 

Spielen, Anziehen und Essen begleiten und unterstützen.“ 
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